
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
über die gemeinsame Inanspruchnahme 

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq 
der Stadt Münster

zwischen

82  Genehmigung und Bekanntmachung der Ände-
rung einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
zwischen der Stadt Münster und 27 weiteren 
Kreisen, Städten und Gemeinden

Die Stadt Münster und 19 weitere Kommunen haben gem. 
§ 23 Absatz 1, 1. Alternative, Absatz 2 Satz 1 des Geset-
zes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) 
eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung 
von IT-Dienstleistungen, die im Amtsblatt Nr. 12/2001 der 
Bezirksregierung Münster vom 24.03.2001 bekanntgemacht 
worden ist, geschlossen.

Zu dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung haben die 
Vertragspartner Änderungen vereinbart. Zudem sind der öf-
fentlich-rechtlichen Vereinbarung acht weitere Kommunen 
- Stadt Beckum, Stadt Drensteinfurt, Stadt Ennigerloh, Stadt 
Oelde, Stadt Telgte, Stadt Billerbeck, Gemeinde Rosendahl 
und Gemeinde Senden – beigetreten.

Die nachfolgende, geänderte öffentlich-rechtliche Vereinba-
rung zwischen der Stadt Münster und nunmehr 27 weite-
ren Kreisen, Städten und Gemeinden zur Übertragung von 
IT-Dienstleistungen habe ich mit Verfügung vom heutigen 
Tage gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) genehmigt. 

Die Vereinbarung und meine Genehmigung werden hiermit 
gemäß § 24 Abs. 3 GkG NRW bekannt gemacht. Die Än-
derungen der Vereinbarung werden am Tag nach der Veröf-
fentlichung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster 
wirksam.

Münster, den 17. April 2019  Bezirksregierung Münster 
 Az.: 31.1.25-086/2019.0001 
 Im Auftrag 
 gez. Möllerweßel
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung 69

42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissionsschutz- 
rechtlichen Genehmigungsbescheides vom 19.01.2017 
zur Errichtung und Betrieb des Steinkohlekraftwerks 
Datteln 4 69

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen 70

44 1. Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe für 
das Haushaltsjahr 2018 70
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B:  Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen  
der Bezirksregierung 117

82  Genehmigung und Bekanntmachung der Änderung  
einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der  
Stadt Münster und 27 weiteren Kreisen, Städten und  
Gemeinden 117

83  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszu- 
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen  
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006  
(GV. NRW. S. 94) 120

84  Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über  
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zum Antrag  
auf Entnahme von Grundwasser durch die Emscherge- 
nossenschaft in Gelsenkirchen und Herne 121

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

hinweis: 
Dieser ausgabe liegt kein Öffentlicher anzeiger bei.

1. der Stadt Münster und 
2. der Stadt Hamm, 
3.  dem Kreis Coesfeld, 
4.  dem Kreis Warendorf, 
5.  der Stadt Ahlen,  
6.  der Gemeinde Ascheberg, 
7.  der Gemeinde Beelen,  
8.  der Stadt Coesfeld,  
9.  der Stadt Dülmen,  
10. der Gemeinde Everswinkel  
11. der Gemeinde Havixbeck,  
12. der Stadt Lüdinghausen,  
13. der Gemeinde Nordkirchen,  
14. der Gemeinde Nottuln,

15. der Stadt Olfen, 
16. der Gemeinde Ostbevern, 
17. der Stadt Sassenberg, 
18.  der Stadt Sendenhorst, 
19. der Gemeinde Wadersloh, 
20. der Stadt Warendorf, 
21. der Stadt Beckum (Kreis WAF), 
22. der Stadt Drensteinfurt (Kreis WAF), 
23.  der Stadt Ennigerloh (Kreis WAF), 
24.  der Stadt Oelde (Kreis WAF), 
25. der Stadt Telgte (Kreis WAF), 
26.  der Stadt Billerbeck (Kreis COE), 
27. der Gemeinde Rosendahl (Kreis COE), 
28.  der Gemeinde Senden (Kreis COE)

- im folgenden „Kooperationspartner“ genannt -

wird aufgrund der §§ 1 und 23 ff. des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 01.10.1979 (GV. NW. S. 621), zuletzt geändert 
am 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) und in Kraft getreten 
am 2. Februar 2018, folgende öffentlich-rechtliche Verein-
barung (ÖrV) geschlossen:

Präambel

ln der Stadt Münster wurden bis zum 31.10.1999 DV-Auf-
gaben durch das Amt für Datenverarbeitung, das die Kom-
munale Datenverarbeitungszentrale betrieb, und das städti-
sche Hauptamt wahrgenommen. Beide Ämter wurden zum 
01.11.1999 in einer Organisationseinheit zusammengefasst, 
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die zum 01.01.2001 in die eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung citeq überführt wird. Die citeq wird zum einen Dienst-
leistungen für die Kooperationspartner, die diese gemeinsam 
in Anspruch nehmen, und zum anderen Dienstleistungen 
ausschließlich für die Stadt Münster und/oder für Dritte er-
bringen. Aus diesem Anlass musste die bislang bestehende 
ÖrV ersetzt werden.  
Zum 01.01.2019 treten weitere Kooperationspartner der 
ÖrV bei. Aus diesem Anlass wird die bestehende ÖrV er-
gänzt.

§ 1 
ziele

Diese Vereinbarung hat zum Ziel, die Kooperationspartner 
bei der Erreichung folgender Ziele zu unterstützen:

•  Optimierung des kommunalen Leistungsangebotes der 
Kooperationspartner

• Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

• Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten

• Verbesserung der Arbeitsbedingungen

• Sicherung der Teilnahme am technischen Fortschritt

 
§ 2 

Gegenstand, 
rechte und Pflichten

(1)  Gegenstand dieser Vereinbarung ist die gemeinsame 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen der citeq durch 
die Kooperationspartner. Hierzu zählen nicht Dienst-
leistungen, die nur von der Stadt Münster (und keinem 
weiteren Kooperationspartner) in Anspruch genommen 
werden.

(2)  Die citeq bietet für die Kooperationspartner Dienstleis-
tungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 
(IT) insbesondere in den folgenden Bereichen an:

 •  Beratung der Kooperationspartner in allen IT-Angele-
genheiten

 •  Erstellung, Umsetzung und Fortführung eines gemein-
samen Konzeptes zum Einsatz und zur weiteren Ent-
wicklung der IT auf der Grundlage der Anforderungen 
der Kooperationspartner

 •  Betrieb eines Rechenzentrums gemäß dem gemeinsa-
men Konzept

  •  Marktanalysen, Auswahl und Beschaffung von Fach-
verfahren und neuen Technologien

  •  Erstellung und Einführung von Programmen ein-
schließlich Weiterentwicklungen und Pflege

 •  Beratung bei Datenintegration und Datenorganisation, 
Netzaufbau und -Verwaltung, Datenfernübertragung, 
Telekommunikation und beim Einsatz von neuen 
Technologien

 •  Schaffung von Einkaufskonditionen, Beratung bei 
Verträgen

 • IT-Schulungsmaßnahmen

(3)  Die citeq erstellt eine Arbeitsplanung für den Zeitraum 
von 1 bis 2 Jahren.

(4)  Die citeq beauftragt eine Dienstkraft mit der Überwa-
chung der Vorschriften des gesetzlichen Datenschutzes 
sowie der IT-Sicherheit in der citeq.

(5)  Die Kooperationspartner prüfen im Rahmen ihres 
IT-Einsatzes vorrangig die Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen der citeq. Eine Verpflichtung zur Ab-
nahme aller Leistungen besteht nicht.

(6)  Die Rechte und Pflichten der Kooperationspartner als 
Träger ihrer Aufgaben bleiben unberührt.

§ 3 
arten der Dienstleistungen

(1)  Die wiederkehrenden bzw. fortdauernden Leistungen 
der citeq werden in einem Produktkatalog, die dafür zu 
entrichtenden Entgelte in einem Preisverzeichnis fest-
gelegt.

(2)  Nicht im Produktkatalog aufgeführte Dienstleistungen, 
die absehbar von längerer, aber dennoch begrenzter 
Dauer sind und die in der Regel nicht unerhebliche Per-
sonal- und/oder Sachaufwendungen verursachen, wer-
den als Projekte abgewickelt.

(3)  Dienstleistungen für einzelne Kooperationspartner, die 
in der Regel als Einzelmaßnahme mit vorhandenen Mit-
teln der citeq erbracht werden können, werden als Ar-
beitsaufträge ausgeführt.  

§ 4 
leistungserbringung 

und -abrechnung

(1)  Für die Leistungserbringung durch die citeq und die 
Leistungsverrechnung werden folgende Leistungs-
grundlagen definiert:

 • Daueraufträge für Produkte
 • Projektvereinbarungen
 • Arbeitsaufträge

(2)  Daueraufträge für die Produkte werden durch eine 
schriftliche Abnahmeerklärung erteilt. Diese Erklärung 
bezieht sich sowohl auf die Abnahme der Dienstleis-
tung als auch auf die für jedes Produkt beschriebenen 
Abrechnungsgrundlagen, die Bestandteil des Preisver-
zeichnisses sind.

  Jeder Kooperationspartner kann die Nutzung einzelner 
Produkte mit einer Frist von 18 Monaten zum 30.06. 
oder 31.12 durch eingeschriebenen Brief gegenüber der 
citeq kündigen.

(3)  Projekte werden von der citeq für Kooperationspartner 
ausgeführt. Die in einem Projekt zu erbringenden Leis-
tungen und deren Abgeltung werden in einer schriftli-
chen Projektvereinbarung zwischen den jeweiligen Auf-
traggebern und der citeq festgelegt.

(4)  Arbeitsaufträge sind grundsätzlich schriftlich zu ertei-
len (Auftrag) und anzunehmen (Auftragsbestätigung). 
Bei Eilbedürftigkeit genügt eine mündliche Vereinba-
rung. Ein Auftrag gilt auch dann als zustande gekom-
men, wenn einer schriftlichen Auftragsbestätigung der 
citeq nicht binnen einer Woche widersprochen wird. 

§ 5 
zentralausschuss

(1)  Es wird ein Zentralausschuss gebildet, der sich aus den 
Hauptverwaltungsbeamten/innen der Kooperationspart-
ner zusammensetzt. Jede(r) Hauptverwaltungsbeam-
te(in) kann sich durch eine(n) Beauftragte(n) vertreten 
lassen.

(2)  Der Zentralausschuss entscheidet abschließend

 • die IT-Konzeption
 •  die Höhe von Umlagen sowie die Maßstäbe, nach de-

nen diese Umlagen zu erheben sind
 • Vorschläge zu Änderungen dieser Vereinbarung
 • den Beitritt weiterer Kooperationspartner
 •  den Versicherungsschutz im Sinne des § 10 dieser Ver-

einbarung.

(3) Der Zentralausschuss beschließt

 • die Arbeitsplanung zum Produktkatalog
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 •  den Produktkatalog mit dem dazugehörigen Preisver-
zeichnis

 • die jährliche Plankostenrechnung zum Produktkatalog
 •  die jährliche Kostenträgerrechnung zum Produktkatalog
 • die Bildung von Rücklagen.

(4) Der Zentralausschuss wird informiert über:

 • den Wirtschaftsplan der citeq
 • den Jahresabschluss der citeq
 •  sonstige wichtige Angelegenheiten der citeq durch die 

Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Zentralaus-
schusses

(5)  Der Zentralausschuss hat ferner die Aufgabe, als sach-
verständiger Interessenvertreter der Kooperationspartner 
den Betriebsausschuss der Stadt Münster zu beraten.

  Zu diesem Zweck können zwei Mitglieder des Zentral-
ausschusses, die nicht Beschäftigte der Stadt Münster 
sind, an den Sitzungen des Betriebsausschusses der 
Stadt Münster teilnehmen. Sie werden vom Zentralaus-
schuss benannt.

(6)  Bei der Beschlussfassung im Zentralausschuss hat jedes 
Mitglied einen Stimmanteil in Höhe des Prozentsatzes, 
zu dem der von ihm vertretene Kooperationspartner die 
Produkte der citeq im Vorjahr finanziert hat. Jedes Mit-
glied kann seinen Stimmanteil auf ein anderes Mitglied 
übertragen.

(7)  Der Zentralausschuss tritt bei Bedarf zusammen, min-
destens einmal jährlich. Auf Antrag von mehr als einem 
Viertel der Stimmanteile ist eine Zentralausschusssit-
zung anzuberaumen. Die Einberufungsfrist beträgt 2 
Wochen.

(8)  Der Zentralausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte der Stimmanteile vertreten ist. Beschlüsse 
bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmanteile.

(9)  Die Stadt Münster nimmt den Vorsitz im Zentralaus-
schuss wahr. Die Geschäfte für den Zentralausschuss 
führt die citeq. Die Niederschriften über die Sitzungen 
sind den Kooperationspartnern innerhalb von 3 Wochen 
zuzusenden.  

§ 6 
arbeitsausschuss

(1)  Es wird ein Arbeitsausschuss gebildet, der sich aus je-
weils einer Dienstkraft der für IT-Aufgaben zuständigen 
Organisationseinheit der Kooperationspartner zusam-
mensetzt. Die Betriebsleitung der citeq gehört dem Ar-
beitsausschuss ohne Stimmrecht an.

(2)  Der Arbeitsäusschuss entscheidet über die Einrichtung, 
Aufgabenstellung und Auflösung von Arbeitskreisen.

(3) Der Arbeitsausschuss berät

 •  die Angelegenheiten, die im Zentralausschuss behan-
delt werden, vor

 •  über wesentliche Änderungen der technischen Aus-
stattung der citeq

 •  über Vorschläge zur strategischen Weiterentwicklung 
der citeq.

(4)  Der Arbeitsausschuss wird durch die Betriebsleitung 
über sonstige wichtige Angelegenheiten der citeq in-
formiert. Zu den wichtigen Angelegenheiten gehören 
insbesondere herausgehobene Projekte und Einzelmaß-
nahmen.

(5)  Bei der Beschlussfassung hat jedes Mitglied einen 
Stimmanteil in Höhe des Prozentsatzes, zu dem der von 
ihm vertretene Kooperationspartner die Produkte der 
citeq im Vorjahr finanziert hat. Jedes Mitglied kann sei-
nen Stimmanteil auf ein anderes Mitglied übertragen.

(6)  Der Arbeitsausschuss tagt mindestens zweimal jährlich. 
Auf Antrag von mehr als einem Viertel der Stimmantei-
le ist eine Arbeitsauschusssitzung anzuberaumen. Die 
Einberufungsfrist beträgt 2 Wochen.

(7)  Der Arbeitsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte der Stimmanteile vertreten ist. Beschlüsse 
bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmanteile.

(8)  Die Geschäfte des Arbeitsausschusses führt die citeq. 
Die Niederschriften über die Sitzungen sind den Koope-
rationspartnern innerhalb von 3 Wochen zuzusenden.  

§ 7 
arbeitskreise, Kontaktstellen

(1)  Die nach § 6 Absatz 2 gebildeten Arbeitskreise werden 
von der citeq geleitet.

(2)  Für die regelmäßige Zusammenarbeit mit der citeq rich-
tet jeder Kooperationspartner eine Kontaktstelle ein.

  Den Kontaktstellen sind nachrichtlich die Einladungen 
zu den Sitzungen des Arbeitsausschusses und der Ar-
beitskreise sowie die Niederschriften zuzuleiten.

 
§ 8 Finanzierung

(1)  Die Dienstleistungen der citeq werden in der Regel über 
die Entgelte finanziert. Umlagen können für einen ge-
ringen Anteil an der Finanzierung der Dienstleistungen 
herangezogen werden.

(2)  Die Kosten der einzelnen Produkte der citeq werden in 
Form einer Kostenträgerrechnung jährlich ermittelt.

(3)  Die Entgelte werden vierteljährlich rückwirkend abge-
rechnet, soweit nichts anderes vereinbart ist.

(4)  Das positive oder negative Ergebnis der Erfolgsrech-
nung für alle Produkte wird jährlich nach Maßgabe des 
Prozentsatzes ausgeglichen, mit dem jeder Kooperati-
onspartner diese Dienstleistungen insgesamt finanziert 
hat.

(5)  Bei den in die Kostenträgerrechnung nach Absatz 2 
aufzunehmenden Personalkosten für Dienstkräfte der 
citeq werden die Versorgungskosten für Beamte pau-
schal berücksichtigt. Bei einer Einbeziehung anteiliger 
Verwaltungskosten der Stadt Münster in die Kostenträ-
gerrechnung werden Kosten der Steuerungsleistungen 
nicht berücksichtigt.

(6)  Die Einwohnerzahlen basieren auf den Veröffentlichun-
gen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Sta-
tistik NW. Die maßgebliche Einwohnerzahl ist jeweils 
der aktuellste bekanntgegebene Wert des Vorjahres zum 
01.01. eines Jahres.

 
§ 9 rechnungsprüfung

(1)  Die Prüfung der Erfolgsrechnung für die Produkte 
wird durch das Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
und Revision der Stadt Münster und von einem Rech-
nungsprüfungsamt eines weiteren Kooperationspartners 
durchgeführt, das durch den Zentralausschuss bestimmt 
wird.

(2)  Die Prüfung der Programme gemäß den Bestimmun-
gen der Gemeindeordnung NW wird dem Amt für 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Revision der Stadt 
Münster mit befreiender Wirkung für die Rechnungs-
prüfungsämter der übrigen Beteiligten übertragen.

(3)  Die durch die Rechnungsprüfung entstehenden Kosten 
werden von der citeq getragen.



Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster120

§ 10 haftung

(1)  Für Schäden, die anderen Kooperationspartnern aus 
der Dienstleistung der citeq entstehen, haftet die Stadt 
Münster nur im Rahmen des bestehenden Versiche-
rungsschutzes, wie er vom Zentralausschuss nach § 5 
Abs. 2 festgelegt worden ist. Ein von der Versicherung 
nicht gedeckter Schaden wird von den Kooperations-
partnern entsprechend dem Finanzierungsanteil des 
Vorjahres an Produkten der citeq getragen. Für Schä-
den, die Dienstkräfte der citeq vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursachen, haftet die Stadt Münster nach 
den Bestimmungen des BGB.

  Eine Haftung der Kooperationspartner aus dieser ÖrV 
ist bei Leistungen an Dritte (im Sinne der Präambel) 
solange ausgeschlossen, wie die erbrachten Leistungen 
nicht Bestandteil des Produktkataloges sind.

(2)  Eine Haftung für das ordnungsgemäße Funktionieren 
der IT-Hard- und Software wird von der Stadt Müns-
ter nur im Rahmen der Haftung der Lieferfirmen nach 
Maßgabe der mit diesen abgeschlossenen Verträgen 
übernommen.

 
§ 11 Kündigung

(1)  Jeder Kooperationspartner kann diese Vereinbarung 
mit einer Frist von 18 Monaten zum 30.06. oder 31.12. 
durch eingeschriebenen Brief gegenüber der citeq kün-
digen.

  Kündigt die Stadt Münster, ist diese Vereinbarung mit 
Ablauf einer Frist von 3 Jahren zum Jahresende gelöst, 
kündigt ein anderer Kooperationspartner, wird diese 
Vereinbarung mit den übrigen Kooperationspartnern 
fortgesetzt.

(2)  Im Falle einer Kündigung stehen dem Kooperations-
partner gegen Erstattung der Ausfertigungskosten die 
Rückgabe seiner Datenbestände in den gespeicherten 
Satzformaten und – soweit die citeq verfügungsberech-
tigt ist – die Übergabe der Programme auf Datenträgern 
zu.

  Programme dürfen nicht an Dritte weitergegeben wer-
den. Ein Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung für 
einen Vermögensverlust besteht nicht.

(3)  Im Falle der Aufhebung dieser öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung ist über das gemeinsame wirtschaftliche 
Eigentum an beweglichen oder unbeweglichen Sachen 
eine Entscheidung im Zentralausschuss herbeizuführen. 
Als Maßstab für die Aufteilung gilt der Finanzierungs-
anteil an den Produkten der letzten 3 Jahre.

 
§ 12 Inkrafttreten und Übergangsregelungen

(1)  Die bis zum 31.12.2000 durch die Kooperations-
partner gemeinsam genutzten Verfahren sind ab dem 
01.01.2001 als Produkte im Sinne der § 3 und 4 dieser 
Vereinbarung definiert. Die Abnahmeverpflichtungen 
der Kooperationspartner ergeben sich - soweit nicht ge-
sondert geregelt - aus dieser Vereinbarung.

(2)  Diese Vereinbarung tritt nach Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde am Tage nach der Bekanntmachung, 
frühestens aber am 01.01.2001 in Kraft.

  Gleichzeitig tritt die am 23.03.1997 von der Bezirksre-
gierung Münster genehmigte öffentlich-rechtliche Ver-
einbarung über den Betrieb der Kommunalen Datenver-
arbeitungszentrale Münster außer Kraft (Abl. Reg.Mstr. 
1997 S. 126).

(3)  Die geänderte Vereinbarung tritt nach Genehmigung 

durch die Aufsichtsbehörde am Tage nach der Bekannt-
machung, frühestens aber am 01.01.2019 in Kraft.

Für die Stadt Münster 
Gez. Markus Lewe 
Bürgermeister

Für die Stadt Beckum 
Beckum, den 18.12.2018 
Gez. Karl-Uwe Strothmann 
Bürgermeister

Für die Stadt Billerbeck 
Billerbeck, den 21.12.2018 
Gez. Marion Dirks 
Bürgermeisterin

Für die Stadt Drensteinfurt 
Drensteinfurt, den 05.02.2019 
Gez. Carsten Grawunder 
Bürgermeister

Für die Stadt Ennigerloh 
Gez. Berhold Lülf 
Bürgermeister

Für die Stadt Oelde 
Oelde, den 19.12.2018 
Gez. Karl-Friedrich Knop 
Bürgermeister

Für die Gemeinde Rosendahl 
Rosendahl, den 14.11.2018 
Gez. Christoph Gottheil 
Bürgermeister

Für die Gemeinde Senden 
Senden, den 08.01.2019 
Gez. Sebastian Täger 
Bürgermeister

Für die Stadt Telgte 
Telgte, den 09.11.2019 
Gez. Wolfgang Pieper 
Bürgermeister

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2019 S. 117-120

83  Öffentliche zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das land nord-
rhein-Westfalen (landeszustellungsgesetz - lzG 
nrW) vom 07.03.2006 (GV. nrW. S. 94)

Für 
Herrn 
Peter Grüner

Letzte hier bekannte Anschrift: 
Volkenrather Str. 32 
52249 Eschweiler

kann ein Schriftstück des Dezernates 27 der Bezirksregie-
rung Münster vom 31. Januar 2019 – 27.1.2.13-40S0250582-1 
– nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
unbekannt ist.

Er wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück an folgender 
Adresse unverzüglich abzuholen.

anschrift: 
Bezirksregierung Münster 
Dezernat 27 
Albrecht-Thaer-Str. 9 
- Raum N 3098 -  
48147 Münster

hinweis:

Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schrift-
stück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser 
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Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schrift-
stücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Münster, den 12.04.2019 Bezirksregierung Münster 
 Dezernat 27 
 Im Auftrag 
 gez. Scholz

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2019 S. 120-121

84  Bekanntmachung gemäß § 5 abs. 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
zum antrag auf Entnahme von Grundwasser 
durch die Emschergenossenschaft in Gelsenkir-
chen und herne

Bezirksregierung Münster   
Dezernat 54
Az.: 500-0303823-N830/0061.E 
 48143 Münster, den 23. April 2019 

Die Emschergenossenschaft hat einen Antrag auf Erteilung 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß §§ 8, 10 des Ge-
setzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushalts-
gesetz – WHG) für die Entnahme von Grundwasser und 
Einleitung in ein Gewässer (hier: Hüller Bach) gestellt. Der 
Antrag ist am 14.01.2019 bei der Bezirksregierung Münster 
eingegangen.

Zweck der temporären Gewässerbenutzung ist die Herstel-
lung der notwendigen Abwasseranlagen am Hüller Bach 
km 3,8 bis km 5,4. Die Gewässerbenutzung wird für eine 
Entnahme von jährlich 1.484.876 m³/a insgesamt maximal 
1.770.428 m³ Grundwasser über eine Gesamtdauer von 62 
Wochen beantragt. 

Nach § 7 Abs. 1 i. V. m. Anlage 1, Nr. 13.3.2 Umweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) ist für eine jährliche 
Grundwasserentnahme von größer 100.000 m³ bis weniger 
als 10 Mio. m³, eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung 
der UVP-Pflicht durchzuführen. Dabei ist durch eine über-
schlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 
UVPG aufgeführten Kriterien zu untersuchen, ob das Vor-
haben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 
haben kann und damit eine Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht

Nach Prüfung wird festgestellt, dass die Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, 
da durch das beantragte Vorhaben keine erheblichen nach-
teiligen Umweltauswirkungen auf die in Anlage 3 UVPG 
genannten Kriterien zu erwarten sind. Die Stellungnahmen 
der Träger öffentlicher Belange zu dem geplanten Vorhaben 
wurden bei dieser Entscheidung berücksichtigt. 

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. Die 
Entscheidung wird gem. § 5 Abs. 2 UVPG hiermit bekannt-
gegeben.

 Im Auftrag
 gez. Arndt

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2019 S. 121
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